
 

 Abgabe bitte bis zum Auf der Rückseite finden Sie Erläuterungen. 
     

1. ANSCHRIFT AZ:  

    
    
    
   Telefon E-Mail 

     

       
  Stadt Flensburg 

220 Steuern 
24931 Flensburg 

 
 

Erhebungsbogen für die Tourismusabgabe 
 

2017 

       

     
2. Standort in Flensburg:  
     
3. Die Tätigkeit wurde begonnen am:    

     
4. Die Tätigkeit wurde beendet am:    

     

5. 
Ziffer 

Branchenverzeichnis und Branche 
(s. Anlage) bzw. Tätigkeitsbeschreibung 

Jahresumsatz 2015 ohne Umsatzsteuer 
bzw. Einnahmen 2015 

 insgesamt in Flensburg 
  

 
 
 

  

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  

     
6. Vermieter bzw. Verpächter:    
   Name   

 (soweit Sie nicht selbst Eigentümer sind)    
      

   Straße, Haus-Nr. 

      
      

   PLZ, Ort 

  
7. Anbieter zusätzlicher Angebote am Standort: 
       
       
 Branche  Name   

      
      

   Straße, Haus-Nr. 

      
      

   PLZ, Ort 

      
      
 Ort, Datum  Unterschrift 

 
    



 
 

Hinweise für den Erklärungsbogen 
  
Zu 1. Sollten der eingedruckte Name und/oder die Adressdaten fehlerhaft sein, bitten wir um Korrektur.  

Angaben zur E-Mail-Adresse und zur Telefonnummer sind freiwillig. 

 

Zu 2. Mit Standort ist die Betriebsstätte im Sinne des § 12 Abgabenordnung gemeint. 

Haben Sie einen mobilen Verkaufsstand, in dem Sie die Leistungen anbieten, teilen Sie bitte die Standorte 

in Flensburg und den Umsatz nach Standorten mit. 

Angebote von Leistungen, die nicht an eine Örtlichkeit in Flensburg gebunden sind, wie zum Beispiel 

Versand- und Internet-Handel mit Waren, unterliegen nicht der Tourismusabgabe. Umsätze aus diesen 

Leistungsangeboten müssen Sie nicht mitteilen. 

Das gilt auch für Leistungen, die im Rahmen von privaten Verkaufsveranstaltungen wie etwa Tupperware-

Partys angeboten werden 

 

Zu 3. Diese Angabe ist nur nötig, wenn Sie den Betrieb nach dem 31.12.2014 begonnen haben.  

Dann bitten wir Sie, den Umsatz (umsatzsteuerbereinigt)/die Einnahmen seit dem genannten Zeitpunkt bis 

zum 31.12.2015 mitzuteilen. 

Sollten Sie das Angebot entgeltlicher Leistungen erst im Jahr 2016 aufgenommen haben, bitten wir um 

entsprechende Mitteilung und die Umsätze des ersten Halbjahres. 

Saisongeschäfte, wie etwa Spargelverkauf oder Jahrmarktsbeschickung, gelten nicht als neu aufgenommen 

und abgemeldet. 

 

Zu 4. Falls Sie es vergessen haben, die Einstellung oder die Aufnahme eines Gewerbetriebes bei der Ordnungs- 

und Gewerbeverwaltung der Stadt Flensburg anzuzeigen, bitten wir Sie, das auf jeden Fall nachzuholen. 

Wir dürfen diese Information nicht weitergeben (§ 30 Abgabenordnung). 

 

Zu 5. Bitte tragen Sie auch die Ziffer aus dem in der Anlage verschickten Branchenverzeichnis in die erste Spalte 

ein. Finden Sie Ihre Branche in dem Branchenverzeichnis nicht, bezeichnen und beschreiben Sie bitte die 

von Ihnen angebotenen Leistungen. Wenn der Platz nicht ausreicht, verwenden Sie bitte ein gesondertes 

Blatt. 

 

Für jede Branche gesondert benötigen wir Ihren Jahresumsatz für das Jahr 2015. Jahresumsatz ist die 

Summe aller Leistungsentgelte im Sinne des § 10 Abs. 1, Sätze 1-3 Umsatzsteuergesetz, also bereinigt um 

die Umsatzsteuer. Sofern Ihr Leistungsangebot einer Umsatzsteuerpflicht nicht unterliegt, teilen Sie uns 

bitte die Summe aller Einnahmen für das Jahr 2015 mit. 

 

Bitte teilen Sie den Jahresumsatz 2015 bezogen auf die umseitig genannte Geschäftsadresse in Flensburg 

mit. Sollte es sich dabei um die Betriebsstätte einer Firma handeln, die Bestellgeschäfte in Flensburg und 

außerhalb durchführt (z.B. Handwerker, Steuerberater), teilen Sie uns bitte den Gesamtumsatz ihrer Firma 

und den auf Flensburg bezogenen Umsatz gesondert mit. 

Reicht der Platz nicht aus, verwenden Sie bitte ein gesondertes Blatt. 

 

Gibt es weitere Standorte in Flensburg, an denen Sie entgeltliche Leistungen anbieten, so teilen Sie uns 

dieses und den auf diese Standorte bezogenen Umsatz bitte auf einem gesonderten Blatt mit. 

 

Zu 6. Wenn Sie Mieter oder Pächter der Betriebsstätte sind, geben sie bitte den Vermieter- bzw. Verpächter an. 

 

Zu 7. Falls Sie an Ihrem Standort Angebote von Leistungen Dritter zugelassen haben, wie z.B das Aufstellen von 

Getränkeautomaten, Zigarettenautomaten oder der regelmäßige Betrieb von Verkaufswagen, machen Sie 

bitte die erbetenen Angaben. 

 

Zu 8. Bitte senden Sie den Erklärungsbogen unterschrieben zurück an die  

 

Stadt Flensburg - 220 Steuern - 24931 Flensburg 

 

 


